
Zahnklinik
Klinik für Zahnärztliche Prothetik
Ärztl. Direktor Prof. R.G. Luthardt
Albert-Einstein-Allee 11 
89081 Ulm 

Gebäudekreuz N24 Studentierendenkurs -Niveau 5; 
Anmeldung Niveau 6

Tel: 0731-500 64222
Telefon. Erreichbarkeit der Anmeldung: 
Mo-Do 8 – 12 Uhr  13 – 17 Uhr 
Freitags 8 – 11.45 Uhr
Dienstags erst ab 8:30 Uhr 

Lageplan der Universität Ulm 

Ablauf des Studiums

Insgesamt dauert das Studium 10 Semester (5 Jah-
re) und wird im Anschluss mit einem Staatsexamen 
abgeschlossen. Es gliedert sich in einen vorklinischen 
Abschnitt, der aus naturwissenschaftlichen und über-
wiegend zahntechnischen Fächern besteht und einen 
klinischen Abschnitt, der medizinische und zahnmedi-
zinische Fächer beinhaltet. 

 Vorklinischer Abschnitt

1. Sem.
2. Sem. Technische Propädeutik
3. Sem. Phantomkurs I
4. Sem. Phantomkurs II
5. Sem
Physikum (Zahnärztliche Vorprüfung)

  Klinischer Abschnitt 

6. Sem. Phantomkurs (Zahnerhaltung)
7. Sem. Behandlungskurs (Zahnerhaltung I)
8. Sem. Behandlungskurs (Zahnersatz I)
9. Sem. Behandlungskurs (Zahnersatz II)
10. Sem. Behandlungskurs (Zahnerhaltung II)
ca. 4 monatiges Staatsexamen (Zahnärztliche Prüfung)

Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik 
Zahnersatzbehandlung durch Studierende 

Eine Information für Patientinnen und Patienten



Ihr erster Besuch in der Zahnklinik 

Wünschen Sie eine Behandlung in unserem Studierendenkurs 
und benötigen einen Zahnersatz? Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin über unsere Anmeldung (Niveau 6). Sie werden zu-
nächst von einem Zahnarzt in unserer Eingangsambulanz unter-
sucht und nach einer Prüfung der möglichen Eignung gezielt für 
den Studierendenkurs eingetragen. Der eigentliche Studieren-
denkurs findet von April bis Juli und Oktober bis Februar statt. 

Ihre Vorteile: 

mehrfache Kontrollen der Behandlungsschritte durch exa-
minierte Zahnärztinnen und Zahnärzte
Endkontrollen/ Abgaben der fertigen Arbeit vor Eingliede-                     
rung durch die Kursleitung, Oberärzte oder Professor 
Anwendung anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse 

Aufwandsentschädigung

Anforderungen an Sie:

Geduld und Zeit (pro Termin einen ganzen Vor- oder  
Nachmittag) sowohl für Anzahl und Dauer der Behandlung 
u.a. weil jeder wichtige Arbeitsschritt einer kursbetreuen-
den Zahnärztin/ Zahnarzt  vorgezeigt werden muss.
Bitte erscheinen Sie pünktlich bzw. sagen rechtzeitig (mind.
am Vortag) ab. Dies ist wichtig für den Behandlungs- und
den Kurserfolg.

Erstaufnahme (eingehende Untersuchung) 

Festlegung, ob Behandlung durch Studierende möglich ist 
(Schwierigkeit, medizinische Gründe, usw.) 

Professionelle Zahnreinigung

Ggf. Vorbehandlung in Zusammenarbeit mit anderen Abtei-
lungen

Prothetischer Befund mit Anfertigung von Planungsmodel-
len und Röntgenbildern zur Planung der Therapie

Erstellung eines Heil- und Kostenplanes/ Kostenvoran-
schlags

Ein Teil der Kosten des zahnärztlichen Honorars wird Ihnen 
als Aufwandsentschädigung erlassen 

Die Behandlung kann im Behandlungskurs (April-Juli/ 
Oktober – Februar) oder im Staatsexamen (meist März und 
September) stattfinden

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten beginnt die Behand-
lung durch die Studierenden ggf. erst im Folgesemester
Das Examen dauert in der Zahnersatzkunde 2 Wochen und 
ist die Abschlussprüfung, in der kleinere sowohl festsitzen-
de als auch abnehmbare Versorgungen zum Zahnersatz 
hergestellt werden -> für den Behandlungs-/Examenserfolg 
ist eine erhöhte Flexibilität und Zuverlässigkeit unerlässlich.

Bitte bringen Sie vorhandene Röntgenbilder und Medika-
mentenlisten mit. 

Zahnärztliche Prothetik 
Kursinhalt/ Art der Behandlung/ 
Behandlungsspektrum

• abnehmbarer/ herausnehmbarer
   Zahnersatz (Totalprothesen oder
   Übergangsprothesen)

• festsitzender Zahnersatz (Kronen, 
   Brücken aus metall. Legierungen 
   und Keramik)

• kombiniert abnehmbarer/
   festsitzen-der Zahnersatz
   (Teleskopprothesen,
   Modellgussprothesen usw.)

• Langzeitprovisorien

• Schienen (Aufbissschienen, 
   Knirscherschienen, usw.)

Die oben genannten prothetischen 
Behandlungen werden im 8. und 9. 
Semester (4./5. Studienjahr) von Stu-
dierenden selbstständig im 
Studieren-denkurs unter mehrfacher 
Kontrolle durch examinierte 
Zahnärztinnen/ Zahnärzte 
durchgeführt.

Ablauf der Behandlung




